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I n h a l t  
 
 
1. Bekanntmachung vom 02.01.2023 über eine Ersatzbestimmung für den Rat der Ge-

meinde Bestwig 
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Gemeinde Bestwig 
Der Wahlleiter 
für die Kommunalwahl      Bestwig, den 02.01.2023 
 
 
 
Bekanntmachung über eine Ersatzbestimmung für den Rat der Gemeinde Bestwig 
 
 
Ratsmitglied Herr Martin Kettner hat am 27.12.2022 sein Mandat in der Vertretung der 
Gemeinde Bestwig mit Ablauf des 31.12.2022 niedergelegt. 
 
Als Nachfolgerin stelle ich gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im 
Lande Nordrhein-Westfalen -Kommunalwahlgesetz (KWahlG)- in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454/SGV. NRW. 1112) in der zurzeit 
geltenden Fassung 
 

Frau Gertrudis Dohle 
Am Bähnchen 6, 59909 Bestwig 

 
fest. Frau Dohle ist in der Reserveliste der Christlich Demokratischen Union Deutsch-
lands (CDU) für die Kommunalwahl am 13.09.2020 ausdrücklich als Ersatzbewerberin 
für Herrn Martin Kettner als Ratsmitglied benannt worden. 
 
Gegen diese Entscheidung können gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG 
 

jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergrup-
pen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 
die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung der Bekanntmachung Einspruch erheben, 
wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. 

 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Gemeinde Bestwig, Bürger- und Rathaus, Rat-
hausplatz 1, 59909 Bestwig, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 
 

 
 

Péus 

____________ 
 


